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1. bis 3. Ausbildungsjahr Fachpraktikerin im Backer-Handwerk Berufsschule

1  Vorbemerkungen

Die Verfassung des Freistaates Sachsen fordert in Artikel 101 fiir das gesamte Bildungs-
wesen:

»,(1) Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur N&achstenliebe, zum Frieden
und zur Erhaltung der Umwelt, zur Heimatliebe, zu sittlichem und politischem Verantwor-
tungsbewusstsein, zu Gerechtigkeit und zur Achtung vor der Uberzeugung des anderen,
zu beruflichem Kdnnen, zu sozialem Handeln und zu freiheitlicher demokratischer Hal-
tung zu erziehen.”

Das Sachsische Schulgesetz legt in § 1 fest:

»(2) Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule wird bestimmt durch das Recht
eines jeden jungen Menschen auf eine seinen Fahigkeiten und Neigungen entspre-
chende Erziehung und Bildung ohne Rucksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage.

(3) Die schulische Bildung soll zur Entfaltung der Personlichkeit der Schiler in der Ge-
meinschaft beitragen. ...

Fur die Berufsschule gilt gemaR § 8 Abs. 1 des Sachsischen Schulgesetzes:

,Die Berufsschule hat die Aufgabe, im Rahmen der Berufsvorbereitung, der Berufsaus-
bildung oder Berufsausiibung vor allem berufsbezogene Kenntnisse, Fahigkeiten und
Fertigkeiten zu vermitteln und die allgemeine Bildung zu vertiefen und zu erweitern. Sie
fuhrt als gleichberechtigter Partner gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben und ande-
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zu berufsqualifizierenden Abschlissen.”

Neben diesen landesspezifischen gesetzlichen Grundlagen sind die in der ,Rahmenver-
einbarung Uber die Berufsschule® (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 12. Marz
2015 in der jeweils geltenden Fassung) festgeschriebenen Ziele umzusetzen.
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Berufsschule Fachpraktikerin im Backer-Handwerk 1. bis 3. Ausbildungsjahr
2  Stundentafel fir eine Berufsaushildung gemaf § 42r HwO
Wochenstunden in den
Unterrichtsfacher und Lernfelder Klassenstufen

1 2 3
Pflichtbereich 12 13 13
Berufsiibergreifender Bereich 41 5 5
Deutsch/Kommunikation 1 1 1
Englisch 1 - -
Gemeinschaftskunde 1 1 1
Wirtschaftskunde 1 1 1
Evangelische Religion, Katholische Religion
oder Ethik 1 1 1
Sport - 1 1
Berufsbezogener Bereich? 8 8 8
Unterweisen einer neuen Mitarbeiterin/ 5 ) )
eines neuen Mitarbeiters
Herstellen einfacher Teige/Massen 2 - -
Gestalten, Werben, Beraten und Verkaufen 2 - -
Herstellen von Weizenbrot und -kleinge- 5 ) )
back
Herstellen und Verarbeiten von Sauerteig - 2 -
Herstellen von roggenhaltigem Brot und
Kleingeb&ck i 2 i
Herstellen von Feinen Backwaren aus Tei- i 5 5
gen
Herstellen von Backwarensnacks - 1 -
Herstellen und Verarbeiten von Uberziigen, i ) 5
Fullungen und Cremes
Herstellen von Schrot-, Vollkorn- und Spezi- i ) 5
albroten
Planen und Durchfiihren einer Aktions- i 1 5
woche
Wahlbereich? 2 2 2

1

Es obliegt den Schulen im Rahmen ihrer Eigenverantwortung, in welchem Fach des berufsiibergreifenden Berei-
ches in der Klassenstufe 1 unter Beachtung der personellen und sachlichen Ressourcen der Unterricht um eine
Wochenstunde gekurzt wird. In Abhangigkeit von der vorgenommenen Kirzung verringert sich die Anzahl der Ge-
samtausbildungsstunden nach Dauer der Ausbildung in dem jeweiligen Fach. In der Summe der Ausbildungsstun-
den aller Facher im berufsubergreifenden Bereich ist dies bereits beriicksichtigt. Eine Reduzierung in den Fachern
Englisch und Gemeinschaftskunde soll nicht erfolgen. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass die zum Bestehen der
Abschlussprufung Wirtschafts- und Sozialkunde notwendigen Inhalte im Unterricht vermittelt werden.

Grundlage fur die schulinterne Erarbeitung von Ziel- und Inhaltsvorgaben sind die Rechtsgrundlagen fir die Ausbil-
dung und die Prufung der jeweils zustandigen Stelle fur die Berufsausbildung nach § 42r HwO und der Rahmenlehr-
plan fur den anerkannten Ausbildungsberuf Backer/in (Beschluss der KMK vom 29.01.2004).

Der Wahlbereich steht den Schulen im Rahmen ihrer Eigenverantwortung zur Vertiefung der berufsbezogenen
Inhalte sowie weiteren Spezialisierung und Férderung zur Verfiigung. Die Méglichkeit, das Fach Sport im Wahlbe-
reich der Klassenstufe 1 anzubieten, ist ebenso gegeben.
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3 Hinweise zur Umsetzung der Stundentafel

,Fur behinderte Menschen, fur die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung eine Aus-
bildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht in Betracht kommt, treffen die zu-
standigen Stellen (z. B. IHK, HWK) ... Ausbildungsregelungen entsprechend den Emp-
fehlungen des Hauptausschusses des Bundesinstituts fir Berufsbildung.“

Die Ausbildungsregelungen der zustandigen Stellen orientieren sich in der Regel an den
Ausbildungsordnungen der dazugehorigen anerkannten Ausbildungsberufe.

Bei der Erarbeitung der sachsischen Stundentafeln fur die Berufe nach § 66 BBIiG und
8 42r HwWO wurden die Ausbildungsregelungen der zustandigen Stellen, die Ausbildungs-
ordnungen und die sachsischen Lehrplane bzw. Arbeitsmaterialien des jeweils dazuge-
hdrigen anerkannten Ausbildungsberufes zugrunde gelegt.

Fur die schulinterne Erarbeitung von Ziel- und Inhaltsvorgaben sind die Rechtsgrundla-
gen fur die Ausbildung und die Prifung der jeweils zustandigen Stelle fir die Berufsaus-
bildung nach § 66 BBIG und § 42r HwO und der Rahmenlehrplan fiir den anerkannten
Ausbildungsberuf maf3gebend.

Aus den in der Stundentafel formulierten Lernfeldern sind Lernsituationen zu erstellen,
die komplexe berufliche Handlungen reprasentieren. In der Handreichung ,Umsetzung
lernfeldstrukturierter Lehrplane® werden neben allgemeinen Aussagen zur beruflichen
Handlungskompetenz Arbeitsschritte vorgeschlagen, wie aus den lernfeldstrukturierten
Lehrplanen Lernsituationen abgeleitet und Auftrage® fir Schilerinnen und Schiiler for-
muliert werden kénnen. Vorschlage zur Untersetzung von Lernsituationen mit den Pha-
sen der vollstandigen beruflichen Handlung werden dabei ebenso abgebildet, wie Hin-
weise zur Erstellung eines Kompetenzentwicklungsplans, zum didaktischen Jahresplan,
Anregungen fir die konkrete Gestaltung des Unterrichts und ein Uberblick Giber notwen-
dige schulorganisatorische Rahmenbedingungen.

4 8§66 (1) BBIG
5 Unter Auftragen werden sowohl Aufgaben- und Problemstellungen als auch berufliche Problemstellungen, Aus-
gangssituationen oder Einstiegsszenarien mit konkreten Aufgabenstellungen verstanden.
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Hinweise richten Sie bitte an das

Landesamt fur Schule und Bildung
Standort Radebeul

Dresdner Stral3e 78 ¢

01445 Radebeul

Notizen:

Die fur den Unterricht an berufsbildenden Schulen zugelassenen Lehrpléane und Arbeits-
materialien sind in der Landesliste der Lehrplane fir die berufsbildenden Schulen im
Freistaat Sachsen in ihrer jeweils geltenden Fassung enthalten.

Die freigegebenen Lehrplane und Arbeitsmaterialien finden Sie als Download unter
https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/.

Das Angebot wird durch das Landesamt fur Schule und Bildung, Standort Radebeul,
standig erweitert und aktualisiert.



https://www.schulportal.sachsen.de/lplandb/

	1 Vorbemerkungen
	2 Stundentafel für eine Berufsausbildung gemäß § 42r HwO
	3 Hinweise zur Umsetzung der Stundentafel

